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Alte Fassung.

5 12,
Zur Aufsicht über die gesamte Geschäftsführung und

zur allgemeinen Regelung des Geschäftsverkehrs wird
ein Verwaltuugsrat bestellt. Dieser besteht

a) aus 8 vom Provinzialausschuß auf die Dauer von
vier Jahren gewählten Mitgliedern und dem
Landeshauptmann der Nheinprovinz,

d) aus 5 vom Vorstand des Rheiuisch-Westfälischeu
Sparkasseuverbandes zu benennenden Vertretern
der rheinischen Sparkassen, die gemäß § 3 Nr. 2
durch Einlagen am Stammkapital beteiligt sind.

Außerdem gehören dem Verwaltuugsrat von Amts
wegen die Generaldirektoren der Landesbank an.

Der Provinzialausschuß taun dem Verwaltungsrat
weitere Mitglieder mit beratender Stimme beiordnen.

Neue Fassung.
(Neuer Abs. 3.)

Urkunden, die nach Maßgabe der vorstehenden Vor¬
schriften vollzogen sind, sind für die Landesbauk ohue
Rücksicht auf die Innehciltung der sonstigen Satzungs¬
bestimmungen im Einzelfalle rechtsverbindlich.

Bleibt.

Bleibt.

K) aus 8 vom Vorstand des Rheinisch-Westfälischen
Spartllssenverbandes zu beuenneudeu Vertretern
der rheinischen Sparkassen, die gemäß § 3 Nr. 2
durch Einlagen am Stammkapital beteiligt sind.

Bleibt.

Bleibt.

Anlasse 22.
(Drucksache Nr. 20.)

Bericht und Antrag
des provinzialausschusses,

betreffend die Ausführung des Beschlussesdes ?3. Rheinischen provinziallandtages über die
Unterstützungkultureller Bestrebungen, die auf dem Gebiete der Volksbildungsarbeit liegen-

i.
Vorbemerkung.

Dem letzten Provinziallandtag lagen folgende Anträge vor:
a) Antrag des Nhein-Mainischen Verbandes für Volksbildung, e. V., in Frankfurt a. M., auf Bewilligung einer

Beihilfe von 6N00 NM.
b) Antrag der SozialdemokratischenFraktion auf Bewilligung eines Betrages von 50 000 RM. für die allgemeine

Volksbildungsarbeit in der Nheinprovinz.
In diesen beiden Anträgen schlug der l. Fachausschuß folgende Beschlußfassungvor:

„Der Proviuzillllaudtllg wolle deu Antrag dein Provinzialausschuß zur Erledigung überweisen uud
ihu beauftragen, zu prüfeu, ob und in welcher Weise der Provinzialverband kulturelle Bestrebungen, die
auf dem Gebiete der Volksbildungsarbeit liegen, unterstützen kann, und darüber dem nächsten Landtag
berichten. Gleichzeitig wird der Provinzialausschuß ermächtigt, schon jetzt aus zur Verfügung stehenden
Mitteln Unterstützungen zu gewähren."

Der Provinziallandtag hat entsprechend dem Antrage des I. Fachausschussesbeschlossen.
Der Provinzialausschuß hat darauf in feiner Sitzung vom 4. Oktober 1927 folgenden Beschlußgefaßt:

„Iu Ausführung des Beschlusses des Provinziallandtages vom 4. April 1927, betreffend Unterstützung
von Volksbildungsbestrebungen, stellt der Provinzialausschuß den Betrag von 30 000 NM. aus dem Titel
„Verschiedenes" zur Verfügung und sieht Vorschlägendes Landeshauptmanns über die Verteilung dieses
Betrages in der nächsten Sitzung entgegen. Durch diese einmalige Bewilligung soll der Entscheidungüber
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die — in einer Vorlage an den Provinziallandtag zn behandelnden — Frage, ob in Zukunft überhaupt das
Gebiet der Volksbildungsbestrebungen vom Provinzialverband unterstützt werden soll, nicht vorgegriffen
weiden."

Es war geplant, den Netrag an die „Arbeitsgemeinschaft rheinischer Volksbildungsvereinignngeu" als die
Spitzenorgani'sationder Volksbildmigsvercinigungenin der Rheinprovinz zur Verteilung an die einzelneu Organi¬
sationen zu überweisen, falls ein einheitlicherVorschlag gemacht würde. Nach Angabe der Gewerkschaftenkam ein
einheitlicherVorschlag nicht zustande. Der Pruvinzialausschuß hat daher in seiner Sitznng vom 19. Dezember 1927
beschlossen, der „Arbeitsgemeinschaft rheinischer Volksbildungsvereiniguugeu" in Bonn 20 000 NM. uud den
Gewerkschaften10 000 NM. zukommen zu lasseu. Des weiteren beauftragte er den Landeshauptmann, wegen
Verteiluug der Betrage weiterhin mit der Arbeitsgemeinschaftnnd den Gewerkschaftenzn verhandeln.

Die „Arbeitsgemeinschaft rheinischer Volksbildungsvereiniguugen" kam ihrerseits über die Verteilnug der
2N 000 NM. zu folgendem von allen Organisationen einstimmig angenommenen Beschluß,der allerdings nur für
die diesmalige Schlüsseluug der Verteilung Gültigkeit hat:

1. Zentralbilduugsausschuß der katholischen Verbände Deutschlands, Geschäftsstelle
Köln, Dagobertstr. 79 ..........................8 316 NM. - 42 «/,

2. EvangelischerVolksbildungsdienstfür Nheinland, Geschäftsstelle Essen, 111. .Hagen 23 3168 „ 16 °/>
3. Bezirksbildungsausschuß(Sozialistische Bildungsgemeinschaft), Bezirk „Obere Nhein-

provinz", GeschäftsstelleKöln, Severinstr. 199 ...............3 564 „ -- 18"/,
4. Rhein-Mainischer Verbaud für Volksbildung, Geschäftsstelle Frankfurt a. M., Ketten-

Hofweg 3 I ...............................1782 „ - 9°/o
5. RheinischerVerein für ländliche Wohlfahrt uud Heimatpflege, GeschäftsstelleBoun,

Endenicher Allee 60 ...........................1386 „ - 7 °/>
6. Bühnenvolksbund, GeschäftsstelleKöln, Andreaskloster 5 ...........1188 „ - 6 °/<,
7. Verband der deutschen Volksbühueuvereine, GeschäftsstelleDüsseldorf, Adersstr. 7 2 396 „ -- 2«/,

19 800 NM. - 100 °/„
Der Restbetrag von 200 NM. wurde für die laufenden Geschäftsunkosten der „Arbeitsgemeinschaftrheinischer

Volksbilduugsvcreinigungen" zur Verfügung gestellt.
Der den Gewerkschaftenbewilligte Betrag von 10 000 NM. für die Gewerkschaftsbildungwurde uach gemein¬

samer Beratung — ebenfalls nach einstimmigem Beschluß — nach folgenden Sätzen verteilt:
für die freien Gewerkschaften 6 Teile,
„ „ christlichen Gewerkschaften 4 „ ,
„ „ Hirsch-Dunkerschcn Gewerkschaften 1 Teil.

Um dem Antrage des Proviuziallandtages zu entfprechen,„zu prüfen, ob und in welcher Weise der Provinzial¬
verband kulturelle Bestrebungen, die auf dem Gebiete der Volksbildung liegen, unterstützen kann, und darüber
dem nächsten Landtag zu berichten", kommt es zunächst darauf an, den grundsätzlichen Begriff der Volksbildung
zu klären und die in der Nheinprovinz vorhandenen Einrichtungen festzustellen.

II.
Der Begriff „Volksbildung".

Über den Begriff Volksbildung herrscht, soweit seine inhaltliche Bestimmung in Betracht kommt, unter den
unmittelbar Beteiligten, sowohl den Führer» wie den Verbänden, keine Übereinstimmung. Die Öffentlichkeit
arbeitet in der Negel mit noch unklareren Vorstellungen, die darum keineswegs der Volksbildung uud ihrem in
den letzten Jahren erruugenen Hochstand gerecht werden.

In bezug auf die formale Bestimmung des Volksbildungsbegriffes besteht heute in der Praxis eine gewisse
.Klarheit. Volksbildung bedeutet den Inbegriff aller Einrichtungen, ständiger und gelegentlicher Vorkehrungen,
die auf eine außerhalb der Schulen und des staatlich geregelten Bildungswesens vor sich gehende Beeinflussung
Erwachsener dnrch private Vereinigungen oder öffentlich-rechtlicheKörperschaften hinzielen. Volksbildung wird
deshalb weithin als mit Erwachsenenbildung ideutisch aufgefaßt.

Mit Volksbildung nicht identisch sind Veranstaltnngen zur Förderuug wissenschaftlich-kulturellerZwecke
(wissenschaftliche Bibliotheken und Institute usw.). Eine indirekte Verknüpfung besteht zwischeu Volksbildung
uud den Vereinigungen für Heimatforfchung uud Heimatkuudc, soweit diese einen vorwiegend publizistischen
Charakter haben (Mundartforfchung, Institute für heimatliche Geschichte, Heimatschriften belehrender Natur).
Eiue uahc Beziehung besteht ferner zwischeu der Volksbildung und gewissen, auf die Pflege von Dichtung, Lied
und Spiel hinzielenden Veranstaltuugen der Jugendpflege; in der Praxis werden diese oft mit den Aufgaben der
Volksbildung in Verbindung gesetzt und identifiziert.

Die Vielheit der Anschauungen über den Sinn der Volksbildung und die Mannigfaltigkeit der Methoden der
praktischenArbeit der Volksbildungsvereinigungeu erklären sich zu einem guten Teil durch die geschichtliche Ent-
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Wicklung der Volksbilduugsbeweguug in Deutschland: in jedem eutscheideuden Entwickluugsstadiumder Volks-
bilduugsidee entstanden Zusammenschlüsse nnd Vereinigungen zu ihrer Pflege in ihrer zeitgegebenen besonderen
Ausprägung. Fast alle diese Vereinigungen bestehen und wirken auch heute noch.

Man kann für die Zwecke einer eisten Übersicht folgende historische Typen der Volksbilduugsbeweguug und
damit gleichzeitigUnischreibungen der versuchten typischen Hauptlösungen einer inhaltlichen Bestimmung des
Volksbilduugswesens konstruiere,::

1. Volksbildung ist die Vermittlung nützlicher Kenntnisse an geistig Ungeschultedurch eiue soziale, humanitäre
Arbeit der Vildungsschichtcn. Bildung ist gleichbedeutend mit Wissen, Volksbildung ist der Versuch einer
Überbrückung oder Milderung der Wissensspanne zwischen „gebildet" und „ungebildet". Es gesellt sich die
Vorstellung hinzu, daß Aufkläruugsarbeit sowohl den guten Staatsbürger wie anch den durch Wissen in die
Möglichkeit wirtschaftlichenund sozialen Aufstieges gehobenen Menschen schaffen kann. („Wisseu ist Macht",
Hobbes.)

2. Volksbildung ist die Vermittlung kultureller Güter, vorwiegend künstlerischen Gepräges (Ausdruckskultur)
an das Volk, mit dem Ziele, durch die so möglich werdende Bekämpfung des Seichten uud Oberflächlichen
eine Hebung der Volkskulturherbeizuführeu. Bildung ist das Intensitätsvcrhältnis des einzelnen zur Kultur.
Volksbildung ist die Anteilnahme der Volksgesamtheit an der nationalen Kultur.

3. Volksbildung ist die Erziehung geistiger Persönlichkeiten zur Verantwortung gegenüber Beruf, Familie,
Heimat, Volk und Staat. Bildung ist Formnng der im einzelnen Menschen angelegten Kräfte zur Persön¬
lichkeit. Alle Persönlichkeitsbildung muß irgendwie der Volksbildung (Volkspersönlichkeit)zugute kommen.
Die Methode der Bildungsarbeit kann nur dem Wesen der Bildung entsprechendeine intensive nnd systema¬
tisch-pädagogischesein.
Die Reihenfolge der Typen entspricht in großeu Iügcu der Entwicklung der deutschen Volksbilduugsverbäude.

Doch überwiegen hente im Programm die Erklarnngen, die zum dritten Typ gehören: nicht so sehr das Ergebnis
einer geistigen Umstellung der auf einer früheren Entwicklungsstufeentstandenen Vereinigungen, fondein eine
Folge der staatlichen Vulksbilduugspolitik, die der neuen Richtung den Vorzug gibt. Die praktische Betätigung
jedoch bleibt vielfach im alten Gleise.

Die eigentliche Volksbilduugsarbeit vollzieht sich nach den heute allgemein anerkannten Anschauungen auf
ganz bestimmten auherschulmäßigcn Arbeitsfeldern. Zu ueunen sind:

Vucharbeit (Buchberatung, Vuchverbreitung, Schrifttumssichtung und -beratung, Büchereiwesen),
Volkshochschulwesen und Volkshochschulkurse (einschließlich der Heimvolkshochschuleu),
Vortragswesen (im besoudereu Beeinflussung der Publizistik im Sinue volkspädagogifcherErwägungen),
Kultur- und Lehrfilme fowie Lichtbildervorträge,
Kurse zu staatsbürgerlicher und Heimatbildung,
Theaterwcsen (Volks- uud Wauderbühue, Besucherverbäude, Laienspiele),
Konzert- und Musikwesen,
Pflege des Volksliedes,
Wanderfahrten und Studienreisen im In- uud Auslande,

III.
Das rheinische Volksbildungswesen.

Die rheinischen Volksbilduugsvereiuiguugeu haben sich zu eiuer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen.
Diese nmfaßt die führenden, in der freiwilligen und uneigennützigen Volksbildungsarbeit tätigen rheinischen
Organisationen ohne Rücksicht auf ihre Weltanschauung und ihre politische Einstellung.

Diese Arbeitsgemeinschaft bildete sich aus der durch die Vesatzungsjahre entstandenen kulturellcu Notlage
nnd ihren unüberwindlichen Schwierigkeiten ans dem Gebiete des Volksbildungswesens. Durch dicseu Zusammen¬
schluß sollten diese Schwierigkeiten überwunden, die Lage der Nheinlande allen Vevöll'eruugsschichteuklarer auf¬
gedeckt, die staatspolitische Aufklärungsarbeit vereinheitlichtund gemeinsame Wege zur Überwindung der gesamten
Notlage gefunden werden.

Die besonderen Schwierigkeiten der Rheinprovinz als Grenzlcmd, nnd namentlich die ständig wachsenden
Anforderungen an die Organisationen und besonders an die Führerpersönlichkciten führten später zu dem Ent¬
schluß, diese Arbeitsgemeinschaft,die ursprünglich nur als eine vorübergehende Einrichtung gedacht nnd geplant
war, zu einer dauernden Einrichtuug auszubauen. Alljährlich finden sich die beteiligten Verbände auf eiuer Tagung
friedlicher Arbeit zusammen. Diese Taguugen, deren ehrenamtlicher Vorsitz innerhalb der Spitzeüorgmüsationen
jährlich wechselt, uud die jedesmal 50 bis 60 führende Persönlichkeitenaus allen Lagern des Volksbildungswesens
der Rheinlande zusammenführt, sind bestens geeignet, bestehende Gegensätzennd Reibungen auszugleichen und
zu überbrücken, den Geist gemeinsamenund gegenseitigenVerstehens unter den Verbänden zn verbreiten und so an
der Einheit und Kraft des deutschen Bewußtseins im rheinische,: Grenzlande positiv mitzuarbeiten.
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Dieser Arbeitsgemeinschaft gehören an:
1. der Zentralbildungsausschnß der katholischen Verbände Deutschlands (Z. B. A.),
2. der Evangelische Volksbildungsdienst für die Nheinlande,
3. die Sozialistische Bilduugsgemeiuschaft:

a) Vildungsausschuß für sozialistische Bilduugsarbeit, Frankfurt,
b) Bezirksausschuß für den Bezirk „Obere Rhciuprovinz",
c) Verein für freie Volksbildung und Kunstpflege im Saargebiet,

4. der Rhein-Mainifche Verband für Volksbildung, Frankfurt,
. 5. der Rheinische Verein für ländliche Wohlfahrt und Heimatpflege,

6. der Verband rheinischer Volkshochschulen,
7. der Vühneuvolksbuud,
8. die Freie Volksbühne.

Zu 1. Der Zentralbildungsausschnß der katholischen Verbände Deutschlands: I. B. A.
Seine Tätigkeit bezieht sich in der Hauptsacheauf die Wahrnehmung der Interessen der kaltholischen Verbände

bei Ausstellungen, größeren Veranstaltungen nsw. und die Diskussionsolcher Fragen, die für die angeschlossenen
Verbände von allgemeiner Bedeutung sind. Entstanden ist er aus dem Bestreben, die Volksbildnngsarbeit katho¬
lischer Verbände gemeinsam zn besprechenund zu fördern. Zn den dem Ieutralbildungsausschuß angchörigen
Verbänden zählen folgende Spitzenorganisatiunen:

Borromäusvereiu, Bonn,
Bühnenvolksbund, Berlin,
Volksverein für das katholische Deutschland, M.Gladbach,
Wolframbund, Dortmund bzw. Essen,
Verband der katholischen Arbeitervereine Westdeutschlands,M.Gladbach,
Verband der katholischen Gesellenvereine, Köln,
Arbeitsgemeinschaft katholischer Frauen- und Müttervereine, Köln,
KatholischerDeutscher Frauenbund, Köln.

Zu 2. Evangelischer Volksbildnngsdienst für die Nheinlande, Zweigstelle des evangelischen Bildimgs-
ausschusses: Dauerausschuß der rheinischen Provinzialsynode für Volksbildnngsarbeit.

Die Aufgabeu siud folgende: GrundsätzlicheDurchdringung der besonderen Probleme evangelischer Volks¬
bildnngsarbeit, Fühlungnahme mit anderen volksbildncrischcn Organisationen, Anregung der evangelischen Volks¬
bildnngsarbeit durch Freizeiteu uud Kurse, Vermittlung eines gegenseitigenAustauschesder Arbeitsstätteu evange¬
lischer Volksbildung untereinander, Vertretung der Belange evangelischer Bolkserziehung in der Öffentlichkeit,
Zu 3. Die sozialistische Vildungsgemeinschaft, Zweigstellen des Neichsausschusses für sozialistische Bil¬

duugsarbeit für das Rheinland: Köln und Düfseldorf.
Aufgaben: Zentrale für das sozialistische Bildungswesen in Deutschland mit folgenden Abteilungen: Wauder-

und Ferienkurse, Arbeitelbücherei- und Zeitschriftenwesen, Lichtbild und Film, Iugeudschrifteuprüfung.
Zu 4. Der Nhein-Mainische Verband für Volksbildung, e. N.

Aufgaben: Förderung der Volksbildungsbcstrebuugeu im Rhein-Main-Gebiet durch Vortrcigswesen, Ver¬
mittlung guter musikalischer uud reduerischer Darbietungen, Volksbüchereien,Wanderbüchereien, Heimatpflege,
Wanderausstellungen, Wandertheater (Frankfurter Küustlertheater für Rheiu nnd Main) und Filmweseu (Nheiu-
Mainische Filmzentrale).
Zu 5. Der Rheinische Verein für ländliche Wohlfahrt und tzeimatpflege, Unterverband des deut¬

schen Vereins für usw. im Rheinlande.
Aufgaben: Ausbau des ländlicheuBitdungswesens, Lichtbilder- und Filmvorführung«:, Büchereien, Ieitungs-

wcfen, Theater- und Unterhaltungsabende, heimatlicheSpiele und Feste, Volkskunst und Vildschmuck.
Zu 6. Der Verband der rheinischen Volkshochschulen.

Aufgaben: Vertretung der gemeinsame» Interessen der dein Verband angeschlossenenrheinischen Volks¬
hochschulen.
Zu 7. Der Bühnenvolksbund.

Aufgabeu: Thcaterpflege iu christlich-deutschem Volksgeist, Förderung der Vühuenkuust uud der dramatischen
Dichtung, Bemtuug und Mitarbeit im gesamten Theaterwesen durch Vorträge uud Schrifteu, Pflege und För¬
derung des künstlerischen Laienspieles.
Iu 8. Die Freie Volksbühne.

Aufgaben: Organisation der Theaterbesucher auf dem Bodeu parteipolitischer uud kuufessioueller Neutralitat,
Pachtung von Vorstellungen der bestehenden Theater oder der Betrieb eigener Bühnen.

Wie sich aus den einleitenden Ausführungen ergab, konnte ein geschlossenes Vorgehen der Volksbild ungs-
orglluisatiouen in der Arbeitsgemeinschaft mit den Gewerkfchaftsverbänden nicht zustande kommen. Es bestehen
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grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Hauptgruppen, die namentlich von der Arbeits¬
gemeinschaft mit Nachdruck vertreten werdeu.

Die Provinzialverwaltung hat sich aber nach eingehender Prüfung der von den Gewerkschaftengeleisteten
Vildungsarbeit überzeugt, daß diese ebenfalls unter den Begriff des Volksbildungswefens gehört. Zwar ist dieselbe
größtenteils deu Jugendlichen zugedacht, aber trotzdem sind in weitestem Umfange auch die Erwachsenenmit ein¬
bezogen. Die Gewerkschaftenaller drei Richtungen betreiben mit Nachdruck uud unter Aufwendung großer Mittel
nnd besonderer Einrichtungen wertvollste volksbildncrischeArbeit, ähnlich wie die Organisationen der Arbeits¬
gemeinschaft,wenn auch von ihneu unabhängig im Sinne des ethischen und staatserzieherischeuGedankens. Zwar
betreiben die Gewerkschaftenin führendein Maße die berufliche Ausbildung, aber daneben sind in ihrem Arbeits¬
gebiet auch Bildungsgänge vorgesehen,die der individuellen Anregung uud Erziehung der heranwachsendenJugend
und der Erwachsenen für kulturelle uud geistige Zwecke dieueu.

So werden von allen Gewerkfchaftsorganifationen Kurse und Abendveranstaltungen abgehalten, die auf
lediglich kulturelle Diuge eingestellt sind (z. B. Musik, Singabende, Dichtung, Reflationen, Schanspiel, Volks¬
tänze nsw.). Außerdem sind die Büchereien und das Zeitschriftenwesendem derzeitigen Bildungsbedürfnis ent-
fprechend angelegt. Ferner sind Abendveranstaltungen mit Diskussionen und freien Aussprachen über einzelne
Fragen nnd Gebiete von Kultur, Kunst und Heimatpflege eingelegt. Ebenso veranstalten die Gewerkschaftenmit
ihren Verbänden zur Pflege des Heimatgedankeus uud zur erzieherischen Anleitung Wanderfahrten in der Provinz,
wobei Besuche uud Besichtigungeu von Natur- und Kunstdenkmälernin weitem Umfange vorgesehensind.

IV.
Grundsätze für die Unterstützung des Volksbilduugswesens durch die Rheinische Provinzial-

veiwaltung.
Es ist die anerkannte Aufgabe der provinziellen Selbstverwaltung, iu Verbindung mit Reich nnd Staat die

kulturellen Belange der Provinz nach jeder Richtung hin zu Pflegeu uud zu unterstützen. Diefe Tätigkeit hat die
Provinzialverwllltung bisher insbesondere entfaltet auf dem Gebiete der Deutmalpflege, des Natur- und Heimat-
fchutzes, in der Unterstützuug der verschiedensten Vereine und Körperschaften, die sich in den Dienst der Pflege
heimatlicher Kunst und des Naturschntzesgestellt hatten. Auch hierin liegt ein gntes Stück Volksbildnngsarbeit,
indem dadurch die Seele des Volkes verbunden wird mit der Heimat nnd zum Verständnis erzogen wird für die
Schätze der Natur und der Kunst und die Erinnerungen einer großen Geschichte.

Weit bedeutungsvoller ist aber noch die Volksbildnngsarbeit im eigentlichen Sinne, wie sie oben in Abschnitt11
dargelegt worden ist. Sie hat vor allein auch einen sozialen Charakter, insofern fie dazu wirken kann, die tiefgreifende
Trennung der Gefellschaftsschichten zu überbrücken durch gemeinsame kulturelle Arbeit und durch Vermittlung des
Erfolges dieser Arbeit gerade an die sozial minderbemittelten Schichten.

Es erscheint unter diesen Umständen durchaus uaheliegend, daß auch die Rheinische Provinzialverwllltung,
entsprechendden Anregungen des Provinziallandtages, den VolksbildungsbestrebnngenAufmerksamkeitzuwendet
uud Mittel zu ihrer Förderung znr Verfügung stellt. Damit kann sie aber in keiner Weise beabsichtigen,die bis¬
herigen Kräfte nnd Organisationen mit ihrer regen Initiative auszuschalten. Vielmehr wird sie es sich angelegen
sein lassen, die einzelnen Vereinigungen uud die sie leitendeu Persönlichkeiten,soweit sie in ernster volkspädagogischer
Arbeit am Werke sind, entsprechenddem Umfang und dem Werte der durch sie geleistetenArbeit zn unterstützen.

Die Mittelbcwilligung uud Mittelverteiluug kann nur im engsten Einvernehmen mit den Reichs-, Staats- uud
Gemeiudestellen geschehen, die die Förderung der Volksbildungsarbeit zum Ziele haben. Es würden sich danach
folgende Richtlinien uud Grundsätze für die Unterstützuugdes Voll'sbildungswesensdurch die Proviuzialverwaltung
ergeben:

1. In den Haushaltsplan wird eiu Betrag zur Unterstützuugdes Volksbildungswesenseingesetzt.Der Provinzial-
ausschuß wird ermächtigt, die Verteiluug des Betrages an die Organisationen bzw. deren Einrichtuugeu vor¬
zunehmen.

2. Eine Unterstützungdurch provinzielle Mittel kann nur an solche Verbände erfolgen, die ernste uud gewissen¬
hafte, uneigennützigeund freiwillige Volksbildnngsarbeit au Erwachseuen betreiben. Bildnngsvereinigungcn
mit dilettantischein Charakter müssen hiervon ausgeschaltetwerden. Als Grundsätze hierfür gelten die Anschau¬
ungen uud Erfahrungen der Reichs- uud Staatsstcllen.

3. Bei örtlichen Volksbildungseinrichtungen erfolgt eine Unterstützuug nur uach Maßgabe der gleichzeitigen
Förderung dnrch die betreffenden Stadt- und Landkreise.
Bei der Prüfung der Frage, mit welchen: Betrage eine Unterstützung der Volksbildungsbestrebuugcufeitens

der Provinzialvcrwaltnng stattfinden kann, ist auf der eiueu Seite die Finanzlage des Provinzialverbandes im
Auge zu behalteu und ferner zu beachten, daß erst, nachdem der Provinziallandtag sich grundsätzlich für die Unter¬
stützung ausgesprochen hat, eine genauere Prüfung des Bedürfnisses, auch uuter Berücksichtigungder anderen
für die Volksbildung zur Verfügung stehenden Hilfsquelle«, stattfinden kann. Wie vorhin angegeben, hat der
Provinzialansschuß in diesem Jahre eine Unterstützung von 30 000 RM. au die in Betracht kommenden Ein-
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